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(54) Verfahren und Gerät zum Zugreifen von Stationen auf ein gemeinsames
Übertragungsmedium

(57) Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zum Zugreifen von Stationen (WT, AP, APTi) auf ein ge-
meinsames Übertragungsmedium, bei dem sich die
Stationen (WT, AP, APTi) mit anderen Stationen das ge-
meinsame Übertragungsmedium teilen.

Um die vorhandene Übertragungskapazität mög-
lichst effizient zu verteilen, wird vorgeschlagen, dass
sich die Stationen bei Bedarf durch das Versenden von
Nachrichten über ihre Kapazitätsbedürfnisse informie-

ren. Die versendeten Nachrichten können dabei Infor-
mationen über die Priorität und den Kapazitätsbedarf
enthalten. Stationen, welche die versendeten Kapazi-
tätsanforderungen empfangen, geben nicht benötigte
oder nicht dringend benötigte Übertragungskapazität
frei, so dass diese von der bedürftigen Station verwen-
det werden kann. Die entsprechenden Informationen
können auch über andere Stationen weitergeleitet wer-
den, z.B. über mehrere "Hops".
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zum Zugreifen von Stationen auf ein gemeinsames
Übertragungsmedium mit den oberbegrifflichen Merk-
malen des Patentanspruchs 1 bzw. eine Netzstation
zum Durchführen eines solchen Verfahrens.
[0002] Bei Kommunikationssystemen wie dem GSM
(Global System for Mobile Communication), dem UMTS
(Universal Mobile Telecommunication System) oder
dem HiperLAN (LAN: Local Area Network) kommunizie-
ren mobile Stationen mit netzseitigen Stationen über
Funkschnittstellen. Die Funkschnittstellen können da-
bei von einer Vielzahl von mobilen Stationen parallel
oder zugleich verwendet werden. Der Zugriff von Sta-
tionen auf ein solches gemeinsames Übertragungsme-
dium wird durch Vielfachzugriffsverfahren (Multiple Ac-
cess, MA) ermöglicht. Dabei wird unterschieden, ob das
Medium im Zeitbereich (Time Division Multiple Access,
TDMA), im Frequenzbereich (Frequency Division Multi-
ple Access, FDMA), im Codebereich (Code Division
Multiple Access, CDMA) oder Raumbereich (Space Di-
vision Multiple Access, SDMA) zwischen den Stationen
aufgeteilt wird. Dabei findet häufig, z.B. bei GSM, TE-
TRA (Trans-European-Trunked-Radio), DECT (Digital
European Cordless Telecommunications), eine Unter-
teilung des Mediums in Frequenz- und/oder Zeitkanäle
statt. Bei dezentral koordinierten Systemen wird anhand
von Messungen über die Verwendbarkeit eines Kanals
entschieden. Entsprechend der Funkausbreitung ist ei-
ne Wiederverwendung eines Kanals z.B. in einem ent-
sprechenden räumlichen Abstand möglich.
[0003] Zukünftige Funksysteme sollen eine Vielzahl
von unterschiedlichen Diensten gleichzeitig unterstüt-
zen. Dabei unterscheiden sich die Dienste z.B. durch
unterschiedliche Übertragungsanforderungen, z.B. Ver-
zögerung oder Fehlerrate, und Ankunftsprozesse. Der
Netzbetreiber hat das Ziel, dass die beim Verbindungs-
aufbau vereinbarte Dienstgüte eingehalten und das zur
Verfügung stehende Spektrum möglichst effizient ge-
nutzt wird.
[0004] In dezentral koordinierten Kommunikationssy-
stemen, deren Kanalvergabe auf Messungen der Funk-
kanäle beruht, kommt es vor, dass eine Station Über-
tragungskapazität für eine Verbindung benötigt, diese
Übertragungskapazität aber nicht zur Verfügung steht,
da die Stationen in der Umgebung diese Kapazität bzw.
den entsprechenden Kanal belegt haben. Dies führt da-
zu, dass entweder der Verbindungswunsch abgelehnt
werden muss oder die vereinbarte Dienstgüte bereits
bestehender Verbindungen nicht eingehalten werden
kann. Bei Kommunikationssystemen mit Link Adaptati-
on, z.B. EDGE/EGPRS (Enhanced Data Rates for GSM
Evolution/Enhanced General Packet Radio Service)
kann durch Belegung eines Kanals von einer Nachbar-
station ein Wechsel der Modulation/Codierung notwen-
dig werden und so die verfügbare Datenrate reduziert
werden, wodurch bestehende Verbindungen beein-

trächtigt werden.
[0005] Insbesondere wird es beim gleichzeitigen Be-
trieb von Verbindungen mit unterschiedlichen Dienstgü-
teanforderungen vorkommen, dass für Datendienste
mit geringen Anforderungen, z.B. Dateiübertragungen
(FTP/File Transfer Protocol-Download), beim Verbin-
dungsaufbau mehr Übertragungskapazität benötigt und
belegt wird, als zur Einhaltung der vom Benutzer gefor-
derten Dienstgüte erforderlich ist, wenn diese gerade
zur Verfügung steht, z.B. die Übertragung einer Datei
durchgeführt wird. Die entsprechende Kapazität steht
dann bei den Nachbarstationen nicht mehr zur Verfü-
gung und Verbindungswünsche müssen abgelehnt wer-
den.
[0006] Es besteht also das Problem, die vorhandene
Übertragungskapazität möglichst effizient auf dezentral
organisierte Funkzellen zu verteilen, wobei einerseits
die Kapazität möglichst vollständig genutzt werden soll,
auch wenn dies zu einer Übererfüllung der geforderten
Dienstgüte führt, und andererseits die nicht unbedingt
benötigte Kapazität bei Bedarf anderen Funkzellen zur
Verfügung gestellt werden kann.
[0007] Dieses Problem tritt bei Systemen auf, bei de-
nen sich Dienste mit unterschiedlichen Dienstegütean-
forderungen das gemeinsame Funkmedium teilen und
bei denen eine dezentral organisierte, messende dyna-
mische Kanalvergabe verwendet wird. Dabei ist die Art
des Kanals, z.B. Zeit- oder/und Frequenzkanal, prinzi-
piell nicht entscheidend. Derzeit bestehen verschiede-
ne Systeme dieser Art:
[0008] Bei dem Standard IEEE 802.11 gibt es einen
zentral und einen dezentral gesteuerten Modus. Bei der
dezentralen Steuerung (Distributed Coordination
Function (DCF)) sind alle Stationen gleichberechtigt
und eine Priorisierung der Dienste wird nicht unterstützt.
Bei der zentralen Steuerung (Point Coordination
Function (PCF)) wird der Zugriff der einzelnen Stationen
einer Funkzelle durch eine zentrale Station als Zugriffs-
punkt (Access Point, AP) gesteuert, wobei mehrere Zu-
griffspunkte über ein verteiltes System (Distributed Sy-
stem, DS) verbunden sind. Können die Zugriffspunkte
nicht miteinander kommunizieren, z.B. falls die zentrale
Steuerung (PCF) von einer Station ohne Zugang zu ei-
nem Verteilungs- bzw. Distribution System (DS) ver-
wendet wird, um in einem Ad-hoc-Modus eine bestimm-
te Dienstgüte zu unterstützen, so wird das beschriebene
Problem nicht gelöst. Beim dezentralen Zugriff könnte
mittels einer Priorität, die u.a. entsprechend der Anfor-
derungen der Dienstklasse festgelegt wird, die Übertra-
gung eines einzelnen Pakets gesteuert werden. Dieses
wird derzeit aber nicht vom Standard unterstützt.
[0009] Bei dem sich in der Standardisierung für Da-
tennetze befindlichen System HIPERLAN/2 verwaltet
eine Basisstation (Access Point, AP) den Zugriff der bei
ihr angemeldeten schnurlosen Stationen (wireless Ter-
minal, WT) auf das gemeinsame Medium.
[0010] Mehrere Basisstationen können durch eine
übergeordnete Instanz (Access Point Controller (APC))
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koordiniert werden. Vom Standard wird nur innerhalb
des Bereiches eines Zugriffspunkts eine zentrale Ver-
waltung der Übertragungskapazität berücksichtigt. Hat
ein Zugriffspunkt keine Verbindung zum Festnetz, dann
wird der Zugriffspunkt als zentrale Steuereinrichtung
(Central Controller (CC)) bezeichnet.
[0011] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, bei
einem Verfahren zum Zugreifen von Stationen auf ein
gemeinsames Übertragungsmedium mittels eines Viel-
fachzugriffsverfahren die vorhandene Übertragungska-
pazität möglichst effizient zu verteilen, bzw. eine Station
zum Durchführen eines solchen Verfahrens vorzuschla-
gen.
[0012] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum
Zugreifen von Stationen auf ein gemeinsames Übertra-
gungsmedium mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 bzw. eine Station zum Durchführen eines sol-
chen Verfahrens mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 11 gelöst.
[0013] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegen-
stand von abhängigen Patentansprüchen.
[0014] Vorteilhafterweise informieren Stationen, die
sich mit anderen Stationen ein gemeinsames Übertra-
gungsmedium teilen, diese bei Bedarf durch das Ver-
senden von Nachrichten über die Funkschnittstelle oder
über, z.B. in H2GF, definierte Schnittstellen zwischen
den netzseitigen Stationen oder Zugriffspunkten über
ihre Kapazitätsbedürfnisse. Die versendeten Nachrich-
ten können dabei Informationen über die Priorität und
den Kapazitätsbedarf enthalten. Stationen, welche die
versendeten Kapazitätsanforderungen empfangen, ge-
ben nicht benötigte oder nicht dringend benötigte Über-
tragungskapazität frei, so dass diese von der bedürfti-
gen Station verwendet werden kann. Die entsprechen-
den Informationen können auch über andere Stationen
weitergeleitet werden, z.B. über mehrere "Hops".
[0015] Vorteilhaft ist insbesondere auch ein Verfah-
ren, bei dem die Informationen durch ein einfach zu de-
tektierendes Signal, insbesondere einen Energieim-
puls, ausgetauscht werden. Das einfach zu detektieren-
de Signal kann zweckmäßigerweise von anderen Sy-
stemen ausgewertet werden, insbesondere mit ande-
rem Codierverfahren, anderem Code, anderem Modu-
lationsverfahren, anderer Bandbreite und/oder ande-
rem Frequenzband. Dabei können auch Unterschei-
dungsgrößen herangezogen werden, anhand der
zwischen Stationen verschiedener Netzbetreiber unter-
schieden wird.
[0016] Ausführungsbeispiele werden nachfolgend
anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

FIG 1 schematisch eine Anordnung von Funkzellen,
in denen sich Stationen ein gemeinsames
Übertragungsmedium teilen, gemäß einem er-
sten Ausführungsbeispiel,

FIG 2 schematisch eine Anordnung gemäß einem
zweiten Ausführungsbeispiel und

FIG 3 ein schematisches Diagramm zur Veran-
schaulichung eines beispielhaften Ablaufs.

[0017] Wie aus FIG 1 ersichtlich, besteht ein beispiel-
haftes Funk-Komiriunikationssystem aus einer oder,
wie dargestellt mehreren Funkzellen Z, die sich vorteil-
hafterweise teilweise überlappen. Innerhalb dieser
Funkzellen Z befindet sich netzseitig jeweils eine Basis-
stationen bzw. ein Zugriffspunkt AP, die den Funkver-
kehr innerhalb der entsprechenden Funkzelle Z koordi-
nieren. Die Funkschnittstelle zwischen solchen netzsei-
tigen Stationen AP, APT und stationären oder mobilen
Stationen bzw. drahtlos angekoppelten Terminals WT
eines Teilnehmers wird über Sende- und Empfangsein-
richtungen aufgebaut. Diese Sende- und Empfangsein-
richtungen sind Bestandteil der Basisstationen bzw. Zu-
griffspunkte AP oder mit diesen gekoppelt. Insbesonde-
re können sie auch Bestandteil von Zugriffspunkttermi-
nals APTi, APTj, APTk mit (i, j, k = 1,2,3... ) sein, von
denen mehrere als Unterstationen der Zugriffspunkte
AP in einer Zelle Z oder Gruppe von Zellen Z angeordnet
sein können.
[0018] Bei den Ausführungsbeispielen koordiniert ei-
ne zentrale netzseitige Station, z.B. die Zugriffsstation
AP, die Übertragung in ihrer Umgebung bzw. ihrem Ein-
flussbereich, in dem sie z.B. den von ihr bedienten sta-
tionären oder mobilen Stationen bzw. Terminals WT
Übertragungskapazität zuweist. Wenn die zentrale
netzseitige Station AP mehr Übertragungskapazität be-
nötigt, als sie momentan belegt hat, und keine freien Ka-
näle zur Verfügung stehen, so informiert sie die netzsei-
tigen Stationen APi, APj, APk (i, j, k = 1,2,3,...) in ihrer
Umgebung über die fehlende Übertragungskapazität
durch Versenden einer entsprechenden Nachricht über
die Funkschnittstelle.
[0019] Dabei kann diese Nachricht so übertragen
werden, dass sie leicht detektierbar ist, z.B. in Form ei-
ner Synchronisationssequenz, und/oder Aufschluss
über die Priorität der Anforderungen und die benötigte
Übertragungskapazität ermöglicht. Einfache Nachrich-
ten erfordern somit keine Decodierung sondern brau-
chen nur detektiert zu werden. Die Nachricht kann auch
weitere Parameter enthalten, die dann eine Decodie-
rung an der empfangenden Station erfordert.
[0020] Andere netzseitige Stationen Api, Apj, APk,
insbesondere zentrale Stationen, die diese Nachricht
empfangen, geben nicht dringend benötigte Übertra-
gungskapazität, d.h. insbesondere Kanäle, die für Dien-
ste mit geringen Anforderungen, z.B. für sogenannte
"best effort"-Dienste, verwendet werden, frei oder wei-
chen ggf. auf einen anderen Kanal aus, so dass dieser
der bedürftigen Station AP zur Verfügung steht.
[0021] Um die Reichweite der Nachricht zu erhöhen,
kann diese gemäß besonders bevorzugter Ausfüh-
rungsform auch von anderen Stationen, z.B. von funk-
gestützten netzseitigen oder mobilen Terminals WTs,
die von der zentralen Station AP bedient werden, wei-
tergeleitet werden.
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[0022] Bei dem ersten Ausführungsbeispiel werden,
wie aus der Tabelle 1 in FIG 1 ersichtlich, bei dem derzeit
standardisierten Funkzugangssystem HIPERLAN/2 (H/
2) die Funkressourcen in Form von Frequenzkanälen 1
- 6 an die netzseitigen Basisstationen bzw. Zugriffs-
punkte AP (Access Point) vergeben. Ein Zugriffspunkt
AP setzt sich dabei aus einer oder mehreren Sendeein-
heiten APT (Access Point Transceiver) und einer Steu-
ereinrichtung APC (Access Point Controller) zusam-
men. Die Zuordnung kann entsprechend auch zu Zellen
Z oder Zugangspunktterminals APT erfolgen. Innerhalb
des Bereiches einer netzseitigen Steuereinrichtung
APC kann die Kanalvergabe zentral koordiniert erfol-
gen. Zwischen verschiedenen APCs ist derzeit keine
Kommunikation zur Koordinierung der Frequenzverga-
be vorgesehen.
[0023] Jede Sendeeinheit bzw. jeder Zugriffspunkt
APT belegt gemäß dynamischer Frequenzauswahl DFS
(Dynamic Frequency Selection) einen Frequenzkanal,
der zur Erzielung einer geringen Störleistung einen
möglichst großen Wiederverwendungsabstand auf-
weist.
[0024] Die dem momentanen Bedarf entsprechende
Kapazitätszuweisung der Teilnehmer erfolgt dynamisch
durch Zuteilung von Zeitschlitzen innerhalb des Medi-
umszugriffs-Steuerrahmens bzw. MAC-Rahmens
(MAC: Media Access Control). Um auch bei ungünsti-
gen Übertragungsbedingungen die erforderliche
Dienstgüte zu erhalten, wird z.B. eine adaptive Modula-
tion/Codierung, für sich genommen z.B. als Link Adap-
tation bekannt, eingesetzt. Das bedeutet, dass bei
schlechteren Kanaleigenschaften eine höhere Codie-
rung und/oder eine geringwertigere Modulation verwen-
det wird, wodurch allerdings die verfügbare Datenrate
reduziert wird. Um die verfügbare Datenrate zu erhö-
hen, muss die Interferenz des Funkkanals reduziert
werden.
[0025] Wenn der betroffene Zugriffspunkt AP nicht auf
einen anderen Frequenzkanal ausweichen kann, so
wird eine Nachricht an die Zellen mit gleichem verwen-
deten Kanal bzw. Gleichkanalzellen übertragen, wobei
die Nachricht den Mangel an Kapazität anzeigt. Für die
Zugriffspunkte AP, die diese Nachricht empfangen, gibt
es verschiedene Möglichkeiten zur Unterstützung des
betroffenen Zugriffspunkts AP.
[0026] Als eine erste Möglichkeit kann auf einen an-
deren Frequenzkanal ausgewichen werden. Da die In-
terferenz reduziert wird, kann der betroffene Zugriffs-
punkt AP eine höherwertigere Modulation einsetzen.
[0027] Möglich ist auch, Übertragungen auf das zur
Einhaltung der Dienstverträge, beispielsweise die soge-
nannte Quality of Service (QoS), notwendige reduzie-
ren. Gegebenenfalls kann auch in eine niedrigratigeren
physikalische Betriebsart (PHY-Mode) geschaltet und
dadurch die Sendeleistung reduziert werden. Bei Ein-
satz geeigneter Algorithmen zur Verbindungsanpas-
sung (Link Adaptation) kann ebenfalls die Datenrate er-
höht werden.

[0028] Gemäß einer anderen Ausführungsform kön-
nen bei Systemen, die Kanäle durch eine Kombination
aus Frequenzduplex- und Zeitduplex-Mehrfachzugriff
(FDMA/TDMA) erzeugen und bei denen die Zuordnung
von Kanalkapazität durch das Belegen/die Freigabe
einzelner Kanäle geschieht, benachbarte Basisstatio-
nen zur Freigabe belegter Kanäle angeregt werden.
[0029] Eine erste Ausführungsform ist in der FIG 1
dargestellt, wobei der Ablauf der FIG 3 entnehmbar ist.
Nach einer Verbindungsanforderung (Connect request)
durch den Teilnehmer fordert dessen Station WT beim
Zugriffpunktterminal APT3, mit dem sie gerade kommu-
niziert, einen Kanal für zusätzliche Übertragungskapa-
zität an. Jedoch ist hier z.B. kein Kanal frei belegbar, da
alle Kanäle bestimmten Basisstationen bzw. Zugriffs-
punkten oder Zellen zugeordnet sind, wie dies auch der
Tabelle 1 aus FIG 1 entnehmbar ist.
[0030] Netzseitig wird bestimmt, ob ausreichend
Übertragungskapazität vorhanden ist, um der anfor-
dernden Station WT einen entsprechenden Kanal zuzu-
weisen. Da dies hier nicht der Fall ist, sendet das Zu-
griffspunktterminal APT3 eine Kapazitätsanforderung
(Capacity request(prio)) an die benachbarten Zugriffs-
punktterminals APTi, APTj, APTk (i = 1, 2, 4, 5). Die Ka-
pazitätsanforderung (Capacity request(prio)) enthält
vorteilhafterweise auch eine Prioritätsangabe prio, an-
hand der das empfangende Zugriffspunktterminal APTi,
APTj, APTk die Dringlichkeit oder die Dienstgüte der An-
forderung bestimmen kann.
[0031] In den empfangenden Zugriffspunktterminals
APTi, APTj, APTk wird nun bestimmt, ob diese in der
Lage sind, eine entsprechende Übertragungskapazität
frei zu geben. Falls ja, z.B. beim Zugriffspunktterminals
APT2, wird dies durchgeführt, wobei hier z.B. der Kanal
3, wie in Tabelle 2 in FIG 1 dargestellt, freigegeben wird.
[0032] Das Übertragungskapazität anfordernde Zu-
griffspunktterminal APT3 bzw. der Zugriffspunkt AP
überwacht fortlaufend den Kapazitätszustand auf der
Funkschnittstelle. Sobald es einen freien bzw. frei ge-
wordenen Kanal findet, hier Kanal 3, der den geforder-
ten Bedingungen genügt, sendet es eine Verbindungs-
bestätigung (Connect confirm) an die anfordernde Sta-
tion WT. Diese bestätigt die Verbindungsmöglichkeit
wiederum der anfordernden Funktion oder Einrichtung.
Der freigewordene Kanal 3 wird somit von dem Zugriffs-
punktterminal APT3 belegt, wie es in der Tabelle 3 der
FIG 1 dargestellt ist.
[0033] Optional kann von den Zugriffspunktterminals
APTi, APTj, APTk auch eine entsprechende Mitteilung
über Freigabe und/oder Nicht-Freigabe an das anfra-
gende Zugriffspunktterminal APT gesendet werden.
Dieses muss dann nicht fortlaufend eine Überwachung
der Funkschnittstelle vornehmen.
[0034] Aus der FIG 2 ist eine Ausführungsform er-
sichtlich, bei der eine Weiterleitung vorgenommen wird.
Auf die Anforderung von Übertragungskapazität durch
das Zugriffspunktterminal APT3-Schritt 1a - reagiert je-
doch keines der anderen Zugriffspunktterminals APTi,

5 6



EP 1 253 794 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

da sich die Zellen Z nicht in ausreichendem Maße über-
lappen.
[0035] In einem weiteren Schritt 1b wird die Informa-
tion daher von den stationären und mobilen Stationen
bzw. Terminals WT weitergeleitet, die sich im entspre-
chenden Bereich befinden und in dem unteren Bild der
FIG 2 als Kreise im Randbereich der Zelle skizziert sind.
Im vorliegenden Beispiel der Tabelle 2 in FIG 2 kann das
Zugriffspunktterminal APT2 auf die Anforderung Über-
tragungskapazität freigeben, z.B. den Kanal 3. Die Ba-
sisstation bzw. das ursprünglich Kapazität anfordernde
Zugriffspunktterminals APT3 erkennt dies und belegt
gemäß Tabelle 3 in FIG 2 Kanal 3 wieder wie beim vor-
stehenden Ausführungsbeispiel.
[0036] Beide Ausführungsformen ermöglichen somit
eine variable Kanalzuweisung, bei der eine Verwen-
dung des gleichen Kanals durch zwei benachbarte Zel-
len bzw. Basisstationen vermieden wird und trotzdem
eine optimierte Ausnutzung der verfügbaren Kanäle er-
möglicht wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Zugreifen von Stationen (WT, AP,
APTi) auf ein gemeinsames Übertragungsmedium
in einem Funk-Kommunikationssystem, wobei sich
die Stationen (WT, AP, APTi) mit anderen Stationen
das gemeinsame Übertragungsmedium teilen, bei
dem eine der Stationen (WT, AP, APTi) bei Bedarf
durch das Versenden von zumindest einer Nach-
richt und/oder Information über eine Funkschnitt-
stelle zumindest eine benachbarte Station außer-
halb der eigenen Zelle (Z) über ihre Kapazitätsbe-
dürfnisse informieren.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem
die Nachrichten von Stationen (WT, AP, APTi) emp-
fangen und/oder weitergeleitet werden, die als teil-
nehmerseitige Stationen (WT) oder netzseitige Sta-
tionen (AP, APT) ausgebildet sind.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem
eine Station (APT2) mit freigebbarer Kapazität ei-
nen Übertragungskanal freigibt.

4. Verfahren nach einem vorstehenden Anspruch, bei
dem
eine Kapazität anfordernde Station (APT3) fortwäh-
rend den Kapazitätszustand auf dem Übertra-
gungsmedium überwacht und/oder eine Kapazi-
tätsfreigabe von der freigebenden Station (APT2)
mitgeteilt bekommt.

5. Verfahren nach einem vorstehenden Anspruch, bei
dem
mit der Kapazitätsanforderung eine Prioritätsinfor-
mation übermittelt wird.

6. Verfahren nach einem vorstehenden Anspruch, bei
dem Kapazitätsanforderungen über andere Statio-
nen (WT) weitergeleitet werden.

7. Verfahren nach einem vorstehenden Anspruch, bei
dem
die Kapazitätsanforderung von der Wahl unter-
schiedlicher Dienste mit unterschiedlichen
Dienstegüteanforderungen abhängt, die sich das
gemeinsame Übertragungsmedium teilen.

8. Verfahren nach einem vorstehenden Anspruch, bei
dem
die Kapazitätsanforderung von der Wahl unter-
schiedlicher Dienste mit unterschiedlichen
Dienstegüteanforderungen abhängt, bei denen ei-
ne dezentral organisierte, messende dynamische
Kanalvergabe verwendet wird.

9. Verfahren nach einem vorstehenden Anspruch, bei
dem
die Nachrichten bzw. Informationen durch ein ein-
fach zu detektierendes Signal, insbesondere einen
Energieimpuls, ausgetauscht werden.

10. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem
das einfach zu detektierende Signal von anderen
Systemen auswertbar ist, insbesondere mit ande-
rem Codierverfahren, anderem Code, anderem Mo-
dulationsverfahren, anderer Bandbreite und/oder
anderem Frequenzband.

11. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem
als einfach zu detektierendes Signal ein den emp-
fangenen benachbarten Stationen bekanntes Si-
gnal verwendet wird.

12. Station zum Durchführen eines Verfahrens nach ei-
nem vorstehenden Anspruch.
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